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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungs- 
und/oder Wiedergabegerät, wie in dem Öffnungsteil 
des Anspruchs 1 definiert.

[0002] Ein derartiges Aufzeichnungs- und/oder Wie-
dergabegerät ist aus der Patentschrift JP 10-199 216 
A bekannt. Das bekannte Aufzeichnungs- und/oder 
Wiedergabegerät ist angepasst, um ein Aufnahme-
trägerband zu empfangen, welches in einer Kassette 
beherbergt wird, wobei das Aufnahmeträgerband ein 
Magnetband ist, welches mit mehreren parallelen, 
benachbarten Spuren versehen ist, welche sich 
schräg zu der Längsrichtung des Bands erstrecken 
und in welchen Daten mit der Hilfe eines Mehr-
spur-Magnetkopfs gespeichert werden können.

[0003] Sehr ähnliche Aufzeichnungs- und/oder Wie-
dergabegeräte und Kassetten sind aus den Patent-
schriften EP 0 841 663 A und JP 11-203 847 A be-
kannt.

[0004] Bei derartigen Magnetbandkassetten ist es 
übliche Praxis, dass sie einen Festkörperspeicher, 
vorzugsweise einen Halbleiterspeicher, beherber-
gen, um beispielsweise zu ermöglichen, dass zusätz-
liche, für die Magnetbandkassette spezifische Daten 
sowie zusätzliche, für das Magnetband spezifische 
Daten in einer einfachen Weise gespeichert werden 
können. In diesem Zusammenhang wird beispiels-
weise auf die Patentschrift EP 0 373 718 B1 verwie-
sen. Aus der Patentschrift ist eine Konstruktion be-
kannt, bei welcher mit dem Festkörperspeicher nur 
eine kontaktgebundene Kommunikation über kasset-
tenbefestigte Anschlusskontakte möglich ist.

[0005] Inzwischen sind jedoch sogenannte Trans-
ponder-Systeme in dem Gebiet der Speichertechnik 
in einem großen Maßstab üblich geworden. Für der-
artige Transponder-Systeme wird beispielsweise auf 
die Patentschrift US 5,345,231 A verwiesen.

[0006] Im Zuge weiterer, von dem Anmelder ausge-
führter Entwicklungen an einem bekannten Aufzeich-
nungs- und/oder Wiedergabegerät, wie in der Patent-
schrift WO 98/44 499 A1 offenbart, ist der Bedarf ent-
standen, ein derartiges Aufzeichnungs- und/oder 
Wiedergabegerät mit einer Transponder-Kommuni-
kationsstation auszustatten, welche für eine kontakt-
lose Kommunikation mit einem Transponder in Ver-
bindung mit einer Kassette entworfen ist. Im Zuge 
dieser Entwicklungen wurden ein Konstruktionskon-
zept und ein Konstruktionsentwurf durch Mittel wei-
terverfolgt, welche stets eine sachgerechte und feh-
lerfreie kontaktlose Kommunikation garantieren.

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, bei einem 
Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät, wie in 
dem Öffnungsteil des Anspruchs 1 definiert, eine zu-

verlässige Kommunikation zwischen einer Transpon-
der-Kommunikationsstation, welche in dem Aufzeich-
nungs- und/oder Wiedergabegerät bereitgestellt ist, 
und einem Transponder in Verbindung mit einem Auf-
nahmeträger, welcher sich in seiner Betriebsposition 
in dem Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät 
befindet, durch einfache konstruktive Mittel zu garan-
tieren.

[0008] Um diese Aufgabe zu erzielen, werden die 
kennzeichnenden Merkmale, welche in dem kenn-
zeichnenden Teil des Anspruchs 1 definiert sind, zu-
sätzlich in einem Aufzeichnungs- und/oder Wieder-
gabegerät bereitgestellt, wie in dem Öffnungsteil des 
Anspruchs 1 definiert.

[0009] Aufgrund der Bereitstellung der kennzeich-
nenden Merkmale gemäß der Erfindung wird in einer 
konstruktiv einfachen Weise erzielt, dass die Stati-
ons-Übertragungsspule der Transponder-Kommuni-
kationsstation in einem optimal kleinen Abstand von 
einer Aufnahmeträger-Übertragungsspule gehalten 
wird, welche mit einem Aufnahmeträger verbunden 
ist, welcher sich in seiner Betriebsposition befindet, 
was dem vorteilhaften Aufbau des Haltemittels zu 
verdanken ist, welches nicht mehr Raum erfordert als 
der Raum, welcher sowieso zwischen der Stati-
ons-Übertragungsspule und der Träger-Übertra-
gungsspule verfügbar ist. Weiterhin wird hinsichtlich 
der Stations-Übertragungsspule eine konstruktiv 
sehr einfache, zuverlässige und nicht alternde Lö-
sung erhalten. Weiterhin führt ein Bereitstellen der 
kennzeichnenden Merkmale gemäß der Erfindung zu 
einer sehr stabilen Konstruktion. Weiterhin garantiert 
dies eine besonders stabile Befestigung der Stati-
ons-Übertragungsspule.

[0010] Bei einem Aufzeichnungs- und/oder Wieder-
gabegerät gemäß der Erfindung mit einer Halteplatte 
hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen, wenn zu-
sätzlich die kennzeichnenden Merkmale bereitge-
stellt werden, welche in Anspruch 2 definiert sind. 
Diese Maßnahmen weisen den großen Vorteil auf, 
dass im Fall eines Fehlers und einer defekten Stati-
ons-Übertragungsspule die Stations-Übertragungs-
spule auf eine einfache Weise ersetzt werden kann.

[0011] Mit Blick auf ein einfaches Befestigen des 
Haltemittels hat es sich als sehr vorteilhaft erwiesen, 
wenn zusätzlich die Maßnahmen, welche in An-
spruch 3 definiert sind, in einem Aufzeichnungs- 
und/oder Wiedergabegerät gemäß der Erfindung mit 
einem Haltergehäuse bereitgestellt werden. Dies ga-
rantiert ein besonders zuverlässiges Halten durch 
das Haltemittel in dem Aufzeichnungs- und/oder Wie-
dergabegerät gemäß der Erfindung, während zusätz-
lich eine einfache Austauschbarkeit des vollständi-
gen Haltemittels erzielt wird.

[0012] Die oben stehenden sowie weitere Gesichts-
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punkte der Erfindung werden aus der hier nachfol-
gend beispielhaft beschriebenen Ausführungsform 
offenkundig und werden unter Bezugnahme auf die-
ses Beispiel aufgeklärt.

[0013] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen ausführlicher beschrieben, wel-
che eine beispielhafte Ausführungsform zeigen, auf 
welche die Erfindung jedoch nicht eingeschränkt ist.

[0014] Fig. 1 ist eine Draufsicht, welche ein Auf-
zeichnungs- und/oder Wiedergabegerät gemäß einer 
Ausführungsform der Erfindung zeigt, wobei das Ge-
rät eine Transponder-Kommunikationsstation mit ei-
ner Stations-Übertragungsspule umfasst, welche mit 
der Hilfe eines Haltemittels gehalten wird.

[0015] Fig. 2 zeigt das Haltemittel für ein Halten der 
Stations-Übertragungsspule in einer Schrägsicht von 
unten.

[0016] Fig. 3 zeigt die Transponder-Kommunikati-
onsstation, die Übertragungsspule und das Haltemit-
tel der Übertragungsspule, welche in einer Draufsicht 
gezeigt werden.

[0017] Fig. 4 ist eine Schrägsicht eines Halteblocks 
des in Fig. 2 gezeigten Haltemittels von unten.

[0018] Fig. 5 ist eine Schrägsicht des in Fig. 4 ge-
zeigten Halteblocks von oben.

[0019] Fig. 6 ist eine Schrägsicht eines Haltegehäu-
ses des in Fig. 2 gezeigten Haltemittels von unten.

[0020] Fig. 7 zeigt die Stations-Übertragungsspule 
und das Haltemittel zum Halten der Stations-Übertra-
gungsspule in einer Schnittdarstellung entlang der Li-
nie VII-VII in Fig. 3.

[0021] Fig. 8 zeigt die Stations-Übertragungsspule 
und das Haltemittel für die Stations-Übertragungs-
spule in einer Schnittdarstellung entlang der Linie VI-
II-VIII in Fig. 3.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Aufzeichnungs- und Wieder-
gabegerät 1, welches zum Aufnehmen und zur Wie-
dergabe von digitalen Daten dient und dafür konfigu-
riert ist und mittels welchem eine große Datenmenge 
gespeichert werden kann. Das Aufzeichnungs- und 
Wiedergabegerät 1 wird hier nachfolgend kurz als 
das Speichergerät 1 bezeichnet.

[0023] Das Speichergerät 1 ist eine Entwicklung ei-
nes Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräts, welches 
Merkmale umfasst, welche den Gegenstand von ins-
gesamt neun Patentanmeldungen bilden, nämlich 
der europäischen Prioritätsanmeldungen mit den fol-
genden Anmeldungsnummern 98 890 332.4, 98 890 
333.2, 98 890 334.0, 98 890 335.7, 98 890 336.5, 98 

890 337.3, 98 890 338.1, 98 890 339.9 und 98 890 
340.7, eingereicht am 12. November 1998. Das Auf-
zeichnungs- und Wiedergabegerät wurde bereits auf 
der Comdex-Messe in Las Vegas in den USA am 15. 
November 1998 gezeigt und ist folglich bekannt. Die 
Offenbarung, welche von dem gezeigten Aufzeich-
nungs- und Wiedergabegerät und für einen wesentli-
chen Teil repräsentiert wird, welche in den neun oben 
stehenden europäischen Prioritätsanmeldungen ent-
halten sind, ist hiermit durch Verweis aufgenommen. 
Aus diesem Grund ist der Rest der Beschreibung des 
in Fig. 1 gezeigten Speichergeräts nur auf diejenigen 
Bereiche und Teile begrenzt, welche im vorliegenden 
Kontext relevant sind. Weiterhin wird im vorliegenden 
Kontext auch auf die beiden europäischen Prioritäts-
anmeldungen verwiesen, welche die Anmeldungs-
nummern 99 890 360.3 und 99 890 361.1 tragen und 
beide am 11. November 1999 eingereicht wurden.

[0024] Das Speichergerät ist zum Halten einer Kas-
sette 2 angepasst, welche in Fig. 1 nur durch Strich-
punktlinien gezeigt wird. Die Kassette 2 beherbergt 
eine Abwickelspule 3, welche drehbar hinsichtlich ei-
ner Spulenachse 3A antriebsfähig ist und welche 
zum Aufnehmen (Aufwickeln) eines Magnetbands 4
dient und angepasst ist, wobei das Band sowie die 
Abwickelspule 3 in Fig. 1 bloß als Strichpunktlinien 
gezeigt sind. Das Magnetband 4 kann entlang meh-
rerer Spuren abgetastet werden, welche sich in der 
Längsrichtung des Magnetbands 4 erstrecken, um di-
gitale Daten aufzunehmen oder wiederzugeben.

[0025] Das Speichergerät 1 weist ein Chassis 5 auf, 
welches die individuellen Konstruktionseinheiten und 
Teile des Speichergeräts 1 trägt. Hier nachfolgend 
werden nur diejenigen Konstruktionseinheiten und 
Teile genannt, welche im vorliegenden Kontext rele-
vant sind.

[0026] Zum Halten einer Kassette 2 und zu ihrem 
Bewegen aus einer Ladeposition in eine Betriebspo-
sition in dem Speichergerät 1 weist das Speicherge-
rät 1 einen beweglichen Kassettenhalter 6 auf. Der 
bewegliche Kassettenhalter 6 ist entlang eines L-för-
migen Bewegungswegs zwischen einer Ladeposi-
tion, bei welcher eine Kassette 2 in den Kassettenhal-
ter 6 eingelegt werden kann, und einer Betriebsposi-
tion beweglich, bei welcher sich eine eingelegte Kas-
sette 2 in ihrer Betriebsposition befindet.

[0027] Zum Bewegen des Kassettenhalters 6 und 
weiterer beweglicher Geräteteile des Speichergeräts 
1 weist das Speichergerät 1 ein Antriebsmittel 7 auf. 
Das Antriebsmittel 7 umfasst einen Motor 8 und einen 
Getriebemechanismus 9, mittels welchem ein ringför-
miges Antriebsgetrieberad 10 antriebsfähig ist. Mit 
der Hilfe des ringförmigen Antriebsgetrieberads 10, 
mittels welchem der bewegliche Kassettenhalter 6
beweglich ist, können Kurvenvorrichtungen über 
Zahnstangen angetrieben werden.
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[0028] Wenn sich der Kassettenhalter 6 in seiner 
Betriebsposition befindet, befindet sich auch eine 
Kassette 2, welche in den Kassettenhalter 6 geladen 
ist, in ihrer Betriebsposition. Wie bereits angemerkt, 
beherbergt die Kassette 2 eine Abwickelspule 3, auf 
welche das Magnetband 4 aufgewickelt ist. An dem 
freien Ende des Magnetbands 4 ist das Magnetband 
4 mit einem Anschlussstift 11 verbunden. In der Be-
triebsposition der Kassette 2 kann das Ausziehmittel 
12 an den Anschlussstift 11 angeschlossen werden, 
wobei das Mittel ein Ausziehelement 13 und ein Aus-
ziehband 14 umfasst. Wegen der Deutlichkeit der 
Zeichnung wird das Ausziehband 14 in Fig. 1 als eine 
Strichpunktlinie gezeigt. Das Ausziehband 14 wird 
aus dem Ausziehelement 13 zu einer Aufwickelspule 
15 weitergegeben und ist fest mit einem Nabenab-
schnitt 16 der Aufwickelspule 15 verbunden. Der Na-
benabschnitt 16 weist eine Aussparung 17 auf, wel-
che angepasst ist, das Ausziehelement 13 aufzuneh-
men. Vermittels eines ersten, nicht gezeigten Motors 
des Speichergeräts 1 ist die Aufwickelspule 15 dreh-
bar in einer Richtung antriebsfähig, welche durch ei-
nen Pfeil 18 angezeigt ist. Der Drehantrieb der Aufwi-
ckelspule 15 ermöglicht, dass das Ausziehband 14
und folglich das Ausziehelement 13 angetrieben wer-
den, wobei im Ergebnis das Magnetband 4 nach Ver-
binden des Ausziehelements 13 mit dem Anschluss-
stift 11 mit der Hilfe des Ausziehbands 14 aus der 
Kassette 2 herausgezogen werden kann und bis zu 
der Aufwickelspule 15 bewegt werden kann und auf 
der Aufwickelspule 15 aufgewickelt werden kann, 
wobei ein Aufzeichnen auf oder ein Wiedergeben von 
dem Magnetband 4 möglich ist.

[0029] Das Speichergerät 1 weist ein Antriebsmittel 
19 zum Antreiben des Magnetbands 4 auf. Das An-
triebsmittel 19 umfasst einen ersten, nicht gezeigten 
Motor, welcher in dem Speichergerät 1 bereitgestellt 
wurde, um die Aufwickelspule 15 anzutreiben, und 
welcher die Aufwickelspule 15 mit der Hilfe eines 
nicht gezeigten Antriebsglieds antreibt, welches auch 
ein Teil des Antriebsmittels 19 bildet. Das Antriebs-
mittel 19 umfasst weiterhin einen zweiten Motor, wel-
cher nicht vollständig gezeigt ist. Fig. 1 zeigt nur eine 
Stator-Sektion 20 des zweiten Motors, wobei die Sta-
tor-Sektion nicht gezeigte Erregungsspulen trägt, 
mittels welchen ein nicht gezeigter Rotor dieses zwei-
ten Motors angetrieben werden kann. Der zweite Mo-
tor kann Kronen-ähnliche Ritzelzähne antreiben, wel-
che in passende Ritzelzähne eingreifen, welche auf 
der Abwickelspule 3 bereitgestellt werden, wobei die 
Abwickelspule 3 folglich in einer Richtung, welche 
durch einen Pfeil 21 angezeigt wird, mittels des zwei-
ten Motors antriebsfähig ist, um das Magnetband 4
auf die Abwickelspule 3 zu wickeln. Folglich bildet 
auch die Abwickelspule 3 einen Teil des Antriebsmit-
tels 19. Die beiden Arten der Ritzelzähne werden hier 
nachfolgend ausführlicher beschrieben.

[0030] Das Speichergerät 1 weist weiterhin ein Füh-

rungsmittel 22 zum Führen des Magnetbands 3 auf. 
In dem vorliegenden Fall umfasst das Führungsmittel 
22 zwei Bandführungswalzen 23 und 24. Jede der 
beiden Bandführungswalzen 23 und 24 weist eine 
Führungswelle 25 bzw. 26, wobei die Wellen statio-
när mit dem Chassis 5 verbunden sind, und eine Füh-
rungsfläche 27 bzw. 28 auf, welche hinsichtlich der 
jeweiligen Führungswelle 25 oder 26 zylindrisch ist. 
Weiterhin weist jede der beiden Bandführungswalzen 
23 und 24 einen Endkragen, 29, 30 bzw. 31, 32 im 
Bereich jedes der beiden axialen Enden der jeweili-
gen zylindrischen Führungsflächen 27 und 28 auf, 
wobei sich die Endkragen quer zu den jeweiligen 
Führungswellen 25 und 26 erstrecken.

[0031] Das Speichergerät 1 weist weiterhin einen 
Mehrspur-Magnetkopf 33 auf, welche zum Abtasten 
des Magnetbands 4 dient. Der Magnetkopf 33 ist auf 
einer Aktuatorvorrichtung 34 befestigt, mittels wel-
cher der Magnetkopf 33 in einer Richtung senkrecht 
zu der Längsrichtung des Magnetbands 4 beweglich 
ist, um die individuellen Magnetsysteme des Mehr-
spur-Magnetkopfs 33 hinsichtlich der Abtastspuren 
des Magnetbands 4 konstant ausgerichtet zu halten, 
um so eine genaue Nachverfolgung zu garantieren. 
Der Magnetkopf 33 ist im Bereich zwischen den bei-
den Bandführungswalzen 23 und 24 eingerichtet. Mit 
der Hilfe der Aktuatorvorrichtung 34 kann der Mag-
netkopf 33 Schwankungen in der Höhenposition des 
Magnetbands 3 folgen.

[0032] Das Speichergerät 1 umfasst eine Transpon-
der-Kommunikationsstation 35, welche teilweise in 
Fig. 3 schematisch gezeigt ist und welche jedoch 
nicht in Fig. 1 gezeigt ist. Die Transponder-Kommu-
nikationsstation 35 weist eine Schreib-/Leseschal-
tung 36 und eine ebenflächige Stations-Übertra-
gungsspule 37 auf. Die Stations-Übertragungsspule 
37 wird von einer gedruckten Schaltung gebildet, wel-
che auf einer Grundplatte 38 beherbergt wird. Bei 
dem vorliegenden Fall weist die Stations-Übertra-
gungsspule insgesamt drei Spulenwindungen 39, 40
und 41 auf, wobei das innere Ende 42 der inneren 
Spulenwindung 41 mit einem Ende 43 eines Verbin-
dungsanschlusses 44 über eine nicht gezeigte, lei-
tende Verknüpfung verbunden ist. Die äußere Spu-
lenwindung 39 geht unmittelbar in einen zweiten Ver-
bindungsanschluss 45 über. Die beiden Verbin-
dungsanschlüsse 44 und 45 werden auf einer L-för-
migen Erweiterung 46 der Grundplatte 38 beher-
bergt. Die Verbindungsanschlüsse 44 und 45 führen 
zu einem Steckverbinder-Stecker 47. Der Steckver-
binder-Stecker 47 ist mit einem nicht gezeigten 
Steckverbinder-Sockel verbunden, von welchem 
zwei Verbindungsanschlüsse 48 und 49 zu der 
Schreib-/Leseschaltung 36 führen.

[0033] Die Stations-Übertragungsspule 37 dient der 
kontaktlosen Kommunikation mit einer Aufnahmeträ-
ger-Übertragungsspule 50 in Verbindung mit dem 
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Magnetband 4, wobei die Aufnahmeträger-Übertra-
gungsspule 50 mit Strichpunktlinien in der Fig. 7 und 
Fig. 8 schematisch gezeigt ist, jedoch nicht in Fig. 1
gezeigt ist. Die Aufnahmeträger-Übertragungsspule 
50 ist in das Gehäuse der Kassette 2 integriert und 
mit einer integrierten Schaltkreisvorrichtung verbun-
den, wobei die integrierte Schaltkreisvorrichtung zu-
sammen mit der Aufnahmeträger-Übertragungsspule 
50 einen Transponder bildet, welcher zum Speichern 
von Daten dient, welche für die Kassette 2 oder das 
Magnetband 4 spezifisch sind.

[0034] Bei dem vorliegenden Fall ist die Stati-
ons-Übertragungsspule 37 ebenflächig, wie bereits 
angemerkt und wie es insbesondere aus Fig. 3 aber 
auch aus den Fig. 7 und Fig. 8 offenkundig ist. Die 
Stations-Übertragungsspule 37 weist eine erste Sei-
te, welche der Aufnahmeträger-Übertragungsspule 
50 gegenüber liegt und welche in Fig. 3 sichtbar ist, 
und eine zweite Seite auf, welche von der Aufnahme-
träger-Übertragungsspule 50 entfernt ist und welche 
in Fig. 3 nicht sichtbar ist.

[0035] Das Speichergerät 1 weist ein Haltemittel 51
zum Halten der Stations-Übertragungsspule 37 auf. 
Das spezielle und vorteilhafte Merkmal des Haltemit-
tels 51 ist, dass sich das Haltemittel 51 hauptsächlich 
von der zweiten Seite der Stations-Übertragungsspu-
le 37 weg erstreckt, was bedeutet, dass in Bezug auf 
die Stations-Übertragungsspule 37, wie aus Fig. 7
und Fig. 8 offenkundig ist, das Haltemittel 51 im We-
sentlichen nur an der von der Kassette 2 entfernten 
Seite angeordnet ist und folglich überhaupt keinen 
zusätzlichen Raum in dem kleinen Raum erfordert, 
welcher sowieso zwischen der Kassette 2 und der 
Stations-Übertragungsspule 37 verfügbar ist, wie aus 
Fig. 7 und Fig. 8 offenkundig ist. Folglich wird auf 
diese Weise erreicht, dass der Abstand zwischen der 
Stations-Übertragungsspule 37 und der Aufnahme-
träger-Übertragungsspule 50 besonders klein bleibt, 
was mit Blick auf eine sachgerechte und fehlerfreie 
induktive Kommunikation zwischen den beiden Über-
tragungsspulen 37 und 50 sehr günstig ist.

[0036] Wie aus Fig. 2, Fig. 7 und Fig. 8 offenkundig 
ist, weist die Grundplatte 38 ihre Seite, welche von 
der Stations-Übertragungsspule 37 entfernt ist, mit 
einer Halteplatte 52 verbunden auf, wobei die Halte-
platte 52 einen Teil des Haltemittels 51 bildet. Die 
Verbindung zwischen der Grundplatte 38 und der 
Halteplatte 52 wird mittels einer Klebeverbindung 
hergestellt. Die Halteplatte 52 ist eine mit Glasfaser 
verstärkte Kunststoffplatte, welche dazu dient, die 
Grundplatte 38 zu verstärken.

[0037] Das Haltemittel 51 weist weiterhin einen Hal-
teblock 53 auf, welcher auf dem Chassis 5 des Spei-
chergeräts 1 befestigt ist, wobei der Block separat in 
Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist. An seinem Ende, wel-
ches von dem Chassis 5 entfernt ist, weist der Hal-

teblock 53 eine ebene Grenzfläche 54 auf. Der Hal-
teblock 53 weist weiterhin einen zentralen Durch-
gang 55 auf, welcher sich von der ebenen Grenzflä-
che 54 zu dem Chassis 5 hin erstreckt. Wie aus 
Fig. 2, Fig. 7 und Fig. 8 offenkundig ist, liegt die Hal-
teplatte 52 auf der ebenen Grenzfläche 54 des Hal-
teblocks 51.

[0038] Wie besonders aus Fig. 7 und Fig. 8 offen-
kundig ist, weist die Grundplatte 38 einen ersten 
Durchgang 56 innerhalb der Stations-Übertragungs-
spule 37 in der Form einer gedruckten Schaltung auf. 
Der erste Durchgang 56 weist bestimmte Quer-
schnittsabmessungen auf und ist im Wesentlichen 
rechteckig mit abgerundeten Eckbereichen. Die Hal-
teplatte 52 weist einen zweiten Durchgang 57 auf, 
welcher im Wesentlichen konzentrisch zu dem ersten 
Durchgang 56 in der Grundplatte 38 ist. Die Quer-
schnittsabmessungen des zweiten Durchgangs 57
sind kleiner als die Querschnittsabmessungen des 
ersten Durchgangs 56, was dazu führt, dass die Hal-
teplatte 52 einen freien peripheren Abschnitt 58 auf-
weist, welcher nicht von der Grundplatte 38 abge-
deckt ist.

[0039] Das Haltemittel 51 weist weiterhin ein Halter-
gehäuse 59 auf, welches separat in Fig. 6 gezeigt ist. 
Das Haltergehäuse 59 weist eine Bodenwand 60 und 
vier Seitenwände 61, 62, 63 und 64, welche mit der 
Bodenwand 60 verbunden sind, sowie eine periphere 
Wand 65 auf, welche mit den vier Seitenwänden 61, 
62, 63 und 64 verbunden ist und lateral nach außen 
von den vier Seitenwänden 61, 62, 63 und 64 ab-
steht. Von der Seite der Grundplatte 38 geht das Hal-
tergehäuse 59 durch die Grundplatte 38 und durch 
die Halteplatte 52 an dem Ort des ersten Durchgangs 
56 und des zweiten Durchgangs 57 hindurch. Die pe-
riphere Wand 65 des Haltergehäuses 59 greift folg-
lich in den freien peripheren Abschnitt 58 der Halte-
platte 52 ein. Die äußeren Oberflächen der beiden 
Seitenwände 63 und 64 des Haltergehäuses 59 tra-
gen zwei Rippen 66 und 67, welche jede einen Ver-
riegelungsüberstand 68 bzw. 69 aufweisen. Die bei-
den Verriegelungsüberstände 68 und 69 greifen hin-
ter den Verriegelungsschultern 70 und 71 ein, welche 
in Kanal-ähnlichen Aussparungen 72 und 73 ange-
ordnet sind, welche im Bereich des zentralen Durch-
gangs 55 des Halteblocks 53 ausgebildet sind.

[0040] Zum Positionieren und Sichern des Hal-
teblocks 53 und folglich des vollständigen Haltemit-
tels 51 und der Stations-Übertragungsspule 37 wird 
das hier nachfolgend beschriebene Mittel bereitge-
stellt. Der Halteblock 53 weist zwei Positionierungs-
abschnitte 74 und 75 im Bereich seiner Endfläche 
auf, welche von der ebenen Grenzfläche entfernt ist, 
wobei der erste Positionierungsabschnitt 74 von 
kreisförmigem Querschnitt ist und der zweite Positio-
nierungsabschnitt 75 von ovalem Querschnitt ist. Je-
der der beiden Positionierungsabschnitte 74 und 75
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greift in eine Positionierungsöffnung 76 bzw. 77 in 
dem Chassis 5 ein. Zum Befestigen und Sichern des 
Haltemittels 51 an dem Chassis 5 wird eine Befesti-
gungsschraube 78 bereitgestellt, welche mit einem 
Ende im Bereich der Bodenwand 60 des Halterge-
häuses 59 und mit dem anderen Ende im Bereich des 
Chassis 5 agiert.

[0041] Die Erfindung ist nicht auf das Aufzeich-
nungs- und/oder Wiedergabegerät eingeschränkt, 
welches hier vorstehend unter Bezugnahme auf 
Fig. 1 bis Fig. 8 beschrieben wurde. Beispielsweise 
kann das Haltemittel ersatzweise an einer Befesti-
gungsplatte befestigt werden, welche sich senkrecht 
von einem plattenförmigen Chassis erstreckt, um 
eine Stations-Übertragungsspule benachbart zu ei-
ner Seitenwand einer Kassette zu halten. Die Erfin-
dung kann auch auf ein Aufzeichnungs- und/oder 
Wiedergabegerät angewendet werden, welches an-
gepasst ist, um mit einem optisch abgetasteten, 
scheibenförmigen Aufnahmeträger zusammenzuar-
beiten, wobei eine Aufnahmeträger-Übertragungs-
spule und ein Transponder-IC, welches elektrisch mit 
dieser Spule verbunden ist, unmittelbar auf dem 
scheibenförmigen Aufnahmeträger angeordnet sind.

Patentansprüche

1.  Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät 
(1),  
angepasst zum Empfangen eines Aufnahmeträgers 
(4) und zum Halten des Aufnahmeträgers (4) in einer 
Betriebsposition, umfassend:  
eine Transponder-Kommunikationsstation (35) mit ei-
ner Stations-Übertragungsspule (37) für die kontakt-
lose Kommunikation mit einer Aufnahmeträger-Über-
tragungsspule (50), welche mit dem Aufnahmeträger 
(4) verbunden ist, wobei die Stations-Übertragungs-
spule (37) ebenflächig ist und eine erste Seite, wel-
che der Aufnahmeträger-Übertragungsspule (50) ge-
genüber liegt, und eine zweite Seite aufweist, welche 
von der Aufnahmeträger-Übertragungsspule (50) 
entfernt ist; und  
Haltemittel (51) bereitgestellt werden, um die Stati-
ons-Übertragungsspule (37) zu halten, wobei sich 
das Haltemittel (51) hauptsächlich von der zweiten 
Seite der Stations-Übertragungsspule (37) weg er-
streckt, wobei die Stations-Übertragungsspule (37) 
von einer gedruckten Schaltung gebildet wird, weiche 
auf einer Grundplatte (38) beherbergt wird, und wo-
bei auf seiner Seite, welche von der Stations-Übertra-
gungsspule (37) entfernt ist, die Grundplatte (38) mit 
einer Halteplatte (52) verbunden ist und die Halteplat-
te (52) einen Teil des Haltemittels (51) bildet,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Grundplatte (38) innerhalb der Stations-Übertra-
gungsspule (37) in der Form einer gedruckten Schal-
tung einen ersten Durchgang (56) von gegebenen 
Querschnittsabmessungen aufweist, und  
die Halteplatte (52) einen zweiten Durchgang (57) 

aufweist, welcher im Wesentlichen konzentrisch zu 
dem ersten Durchgang (56) ist und dessen Quer-
schnittsabmessungen kleiner sind als die Quer-
schnittsabmessungen des ersten Durchgangs (56), 
was dazu führt, dass die Halteplatte (52) einen freien 
peripheren Abschnitt (58) aufweist, welcher nicht von 
der Grundplatte (38) abgedeckt ist, und  
das Haltemittel (51) ein Haltergehäuse (59) mit einer 
Bodenwand (60) und mindestens einer Seitenwand 
(61, 62, 63, 64), welche mit der Bodenwand (60) ver-
bunden ist, sowie eine periphere Wand (65) umfasst, 
welche mit der mindestens einen Seitenwand (61, 62, 
63, 64) verbunden ist und lateral von der mindestens 
einen Seitenwand (61, 62, 63, 64) nach außen ab-
steht, und  
das Haltergehäuse (59) von der Seite der Grundplat-
te (38) durch die Grundplatte (38) und durch die Hal-
teplatte (52) an dem Ort des ersten Durchgangs (56) 
und des zweiten Durchgangs (57) hindurch geht, und  
die periphere Wand (65) des Haltergehäuses (59) in 
den freien peripheren Abschnitt (58) der Halteplatte 
(52) eingreift.

2.  Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät (1) 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass  
das Haltemittel (51) einen Halteblock (53) umfasst, 
welcher auf einem Chassis (5) des Speichergeräts 
(1) befestigt ist, wobei der Halteblock an seinem En-
de, welches von dem Chassis (5) entfernt ist, eine 
ebene Grenzfläche (54) aufweist und einen zentralen 
Durchgang (55) aufweist, welcher an der ebenen 
Grenzfläche (54) beginnt, und  
die Halteplatte (52) auf der ebenen Grenzfläche (54) 
liegt und das Haltergehäuse (59) in dem zentralen 
Durchgang (55) beherbergt wird.

3.  Aufzeichnungs- und/oder Wiedergabegerät (1) 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Befestigungsschraube (78) bereitgestellt wird, 
um das Haltemittel (51) an dem Chassis (5) zu befes-
tigen, wobei die Schraube mit einem Ende im Bereich 
der Bodenwand (60) des Haltergehäuses (59) und 
mit dem anderen Ende im Bereich des Chassis (5) 
agiert.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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